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Die Ausarbeitung eines brandenburgischen Landesintegrationsgesetzes

Beschluss:

In vier Bundesländern gibt es derzeit Landesintegrationsgesetze. Die Gesetze von Berlin (2010), Nordrhein-

Westfalen (2012) und Baden-Württemberg (2015) regeln, unter welchen Rahmenbedingungen Integrationspolitik

stattfindet und welche Institutionen dafür zuständig sind. Das bayrische Integrationsgesetz bezieht sich hinge-

gen stärker auf die individuelle Integration von Zugewanderten. Angesichts der neuen Herausforderungen, die

sich aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ergeben, wird der Landesvorstand der SPD Brandenburg

aufgefordert, sich mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für ein brandenburgisches Landesintegrationsgesetzes

zubefassen.DieserVorschlag soll dann insWahlprogrammder SPDBrandenburg imWahljahr 2024aufgenommen

werden.

Überweisen an

Landesvorstand, Landtagsfraktion

Stellungnahme(n)

Zustimmung/Aufnahme in Landtagswahlprogramm befürwortet

Wir wollen, dass sich Brandenburg auch weiterhin als weltoffenes, vielfältiges und tolerantes Land präsentiert,

welches Menschen verschiedenster Herkunft und Religion eine sichere Heimat bietet. Der Erhalt des Integrati-

onsbudgets und der Migrationssozialarbeit II waren wichtig. Zusätzlich wurden mit dem Haushalt 2023/24 die

Arbeit der Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie, Brandenburg (RAA Brandenburg)

sowie die Unterstützung von Migrantenorganisationen gestärkt.

DerAnspruch, das Landesaufnahmegesetz zuevaluierenunddenaktuellenHerausforderungenanzupassen,muss

bleiben. EineWeiterentwicklung des Landesaufnahmegesetzes zu einemwahren Integrationsgesetz istweiterhin

unser Ziel. Neben eingesetzten Landesgeldern erwartenwir von der Bundes- und der Europaebeneweitere Unter-

stützung zur Integration von Migrantinnen und Migranten. Damit die Kommunen ihren engagierten Beitrag u.a.

in der Unterbringung von Geflüchteten fortführen können, unterstützt sie das Land Brandenburg mit Geldern

aus dem „Brandenburg-Paket“ in Form von finanziellen Hilfen z.B. für Energiekosten, die Aufstockung kommu-

naler Integrationsangebote oder die Dolmetscherleistungen für die Kommunikation zwischen Geflüchteten und

Behörden, Ärzten usw.

WennMigrantinnen und Migranten noch besser bei der Integration unterstützt werden, ist dies nicht nur für die

Menschen selbst und den sozialen Frieden wichtig. Es kann auch helfen, den immer stärkeren Fachkräfteman-

gel zu lindern. Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt wird eine zentrale

Zukunftsfrage werden, der wir uns verstärkt widmenmüssen. Dazu müssen die Anerkennungsverfahren für aus-

ländische Berufsabschlüsse im Land Brandenburg weiter optimiert werden. Zudem müssen Jobcenter und Aus-

länderämter in ihren Kompetenzen gestärkt und besser vernetzt werden.
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